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der Ausführlichkeit der notwendigen Begründung zu be-
stimmen ist. Lediglich im Falle des Nachweises darüber
 hinausgehender Einkünfte für Gutachtertätigkeiten im
 außergerichtlichen Erwerbsleben oder beim Bezug von Ho-
noraren nach einer gesetzlich vorgesehenen Gebühren-
ordnung für gleiche oder ähnliche außergerichtliche Tätig-
keiten (Abs 4) darf der jeweils heranzuziehende Rahmen
nach Z 1 bis 3 des Abs 3 überschritten werden. Das au-
ßergerichtliche Einkommen des Sachverständigen (Ge-
bührenordnungen, Richtlinien, Empfehlungen, Honorarno-
ten für Privatgutachten und dergleichen) ist zu bescheini-
gen. 

Im vorliegenden Verfahren wurde der Sachverständige mit
der Befundaufnahme und Gutachtenserstattung über den
Zeitwert der verfahrensgegenständlich beschädigten Tore
(Holztor, Garagentor) zum Tatzeitpunkt und die Reparatur-
kosten der anklagegegenständlichen Beschädigungen un-
ter Berücksichtigung der Frage der Zweckmäßigkeit der
vorgenommenen provisorischen Reparatur beauftragt.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist schon
nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes der Gebührenrah-
men des Abs 3 nach der „konkret erforderlichen Qualifika-
tion“, sohin jener zur Erfüllung des Gutachtensauftrages
notwendigen zu bestimmen, die aber nicht zwangsläufig mit
der Höhe des Ausbildungsgrades des Sachverständigen
zusammenhängen muss. Das heißt, dass auch ein für ei-
nen konkreten Gutachtensauftrag überqualifizierter Sach-
verständiger lediglich jenen Gebührenrahmen geltend ma-
chen kann, der der für die Auftragserfüllung konkret erfor-
derlichen Qualifikation entspricht. Daraus folgt, dass bei-
spielsweise ein akademisch, sohin qualifiziert gebildeter
Sachverständiger bei Erfüllung eines keine qualifizierten
fachlichen Kenntnisse erfordernden Gutachtensauftrages
nach Z 1 nicht nach Z 3, sondern lediglich nach der für die
konkrete Auftragserfüllung notwendigen besonderen Fä-
higkeit – im Beispiel sohin Z 1 – zu entlohnen ist. Da die Er-
ledigung des gegenständlichen Gutachtensauftrages aber
zweifellos keine akademischen Kenntnisse erforderte, son-
dern dazu auch hohe fachliche Kenntnisse, welche durch
den Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder
einer gleichwertigen Berufsausbildung vermittelt werden,
ausreichten, ging das Erstgericht an sich zutreffend vom
Gebührenrahmen der Z 2 des Abs 3 aus. 

Allerdings kommt dem erstmals in der Beschwerde erho-
benen Einwand auf die im außergerichtlichen Erwerbsle-
ben für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit üblicherweise
bezogenen Einkünfte, die der Sachverständige durch Vor-
lage von fünf anonymisierten Honorarnoten an das Be-
schwerdegericht bescheinigte, Berechtigung zu. Aus den
vorgelegten Bescheinigungsmitteln ergibt sich ein Honorar
des Sachverständigen für Befundaufnahme von € 95,– bis
€ 120,–, für die Gutachtenserstattung von € 120,– bis
€ 170,–. Es ist daher – dies ergibt sich auch aus dem Be-
schwerdevorbringen – davon auszugehen, dass die in der
Gebührennote geltend gemachten Stundensätze von
€ 100,00 für den Lokalaugenschein, von € 115,00 für die
Befundaufnahme und von € 130,00 für die Gutachtenser-

stellung jenen im außergerichtlichen Erwerbsleben für
gleichartige Tätigkeit zu erzielenden Einkünften des Sach-
verständigen entsprechen. Nach § 34 Abs 2 GebAG ist für
den Fall einer Bemessung nach Abs 1 allerdings im Hin-
blick auf die öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum
Wohl der Allgemeinheit ein Abschlag von 20 % vom gleich-
artigen außergerichtlichen Erwerbseinkommen vorzuneh-
men (§ 34 Abs 2 GebAG). Da die Vornahme eines solchen
Abschlags vom Beschwerdeführer nicht einmal behauptet
wurde, ist davon auszugehen, dass er diesen nicht vorge-
nommen hat. Demgemäß war von den geltend gemachten
Stundensätzen ein 20%iger Abschlag vorzunehmen, wo-
raus sich folgende Stundensätze errechnen:

– Vornahme des Lokalaugenscheins [Pkt 3.]: in Rechnung
gestellter Stundensatz € 100,00 – Stundensatz gemäß
§ 34 Abs 2 GebAG: € 80,00 

– schriftlicher Befund [Pkt 5.1.]: in Rechnung gestellter
Stundensatz € 115,00 – Stundensatz gemäß § 34 Abs 2
GebAG: € 92,00 

– schriftliches Gutachten [Pkt 5.2.]: in Rechnung gestellter
Stundensatz € 130,00 – Stundensatz gemäß § 34 Abs 2
GebAG: € 104,00. 

Bleibt daher unter Zugrundelegung dieser Stunden sätze
die für den Lokalaugenschein zuerkannte Gebühr von
€ 160,– (2 Stunden à € 80,–; Pkt 3. des bekämpften Be-
schlusses) exklusive USt unverändert, ergeben sich zu
Pkt 4. des Gutachtens Veränderungen dahingehend, dass
für die Erstellung des schriftlichen Befundes insgesamt
€ 460,– (5 Stunden á € 92,00) exklusive USt und für die
schriftliche Gutachtenserstattung insgesamt € 832,00
(8 Stunden á € 104,00) exklusive USt, insgesamt sohin ein
Mehrbetrag von € 252,– zuzüglich USt zuzusprechen wa-
ren. 

Der Beschwerde kam somit der spruchgemäße Erfolg zu-
gute.

Nachweis der Einkünfte des
Sachverständigen im außer-
gerichtlichen Erwerbsleben
(§ 34 Abs 1 und 2 GebAG)
1. Der Buchsachverständige hat durch die von ihm vor-

gelegten Honorarnoten (mit Stundensätzen für seine
außergerichtliche Tätigkeit von rund € 195,– bis 
€ 250,–) bescheinigt, dass er für seine außergerichtli-
che Gutachtertätigkeit überlicherweise bis zu € 250,–
pro Stunde in Rechnung stellt. Der von ihm verrechnete
Stundensatz von € 150,– ist – unter Berücksichtigung
des für das Strafverfahren vorgeschriebenen Abschla-
ges von 20 % – jedenfalls angemessen.
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2. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin bedarf
es nicht des Nachweises des Eingangs dieser Hono-
rare, weil es sich bei den vorgelegten Honorarnoten of-
fensichtlich um keine für das Beschwerdeverfahren ver-
fasste Rechnungen handelt.

3. Dass in der Privatwirtschaft mit den verrechneten Stun-
densätzen auch die Beiziehung von Hilfskräften abge-
golten wird, widerlegt eine vorgelegte Honorarnote, in
der zusätzlich Gebühren für die Beiziehung von Hilfs-
kräften verzeichnet werden.

OLG Wien vom 3. August 2010, 22 Bs 204/10a

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren des beigezogenen Sachverständigen
für Rechnungswesen Mag. (FH) N. N. mit insgesamt 
€ 7.884,90 inklusive Umsatzsteuer. Begründend führte es
aus, dass ein Stundensatz von € 150,– unter Zugrundele-
gung vorgelegter Honorarnoten, aus denen sich außerge-
richtliche Stundensätze von € 195,– bis € 250,– ergeben,
unter Berücksichtigung eines Abschlags im Sinne des § 34
Abs 2 GebAG angemessen sei. Weder der Stundensatz
des Sachverständigen noch jener für die Hilfskräfte sei
überhöht. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich die rechtzeitige Be-
schwerde der Beschuldigten W., in der sie den fehlenden
Nachweis außergerichtlicher Stundensätze des Sachver-
ständigen im Hinblick auf nicht nachgewiesene Eingänge
des fakturierten Honorars behauptet und darauf hinweist,
dass in der Privatwirtschaft mit der Verrechnung von Stun-
densätzen auch die Beiziehung von Hilfskräften, die not-
wendig für die Aufrechterhaltung eines Büroapparats sind,
abgegolten werden. 

Die Beschwerde ist nicht berechtigt. 

Gemäß § 34 Abs 1 GebAG steht dem Sachverständigen
für die Aufnahme des Befunds und die Erstattung des Gut-
achtens Gebühr für Mühewaltung zu, soweit dafür nicht
nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ein ge-
sonderter Ersatz vorgesehen ist. Die Gebühr ist nach rich-

terlichem Ermessen nach der aufgewendeten Zeit und
Mühe und nach den Einkünften zu bestimmen, die die oder
der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätig-
keit im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise be-
zöge, mindestens aber mit € 20,– für jede, wenn auch nur
begonnene Stunde. In Strafsachen ist, wenn es sich dabei
um Leistungen handelt, die nicht nach Tarif zu entlohnen
sind, bei der Bemessung der Gebühr nach Abs 1 im Hin-
blick auf die öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum
Wohl der Allgemeinheit ein Abschlag von 20 % vorzuneh-
men (§ 34 Abs 2 leg cit). Fallbezogen hat keine Entlohnung
nach Tarif zu erfolgen. Mit den vorgelegten Honorarnoten
bescheinigte der Experte hinreichend, im außergerichtli-
chen Erwerbsleben für seine Gutachtenstätigkeit üblicher-
weise bis zu € 250,– pro Stunde in Rechnung zu stellen.
Da es sich bei den vorgelegten Honorarnoten offenkundig
um keine für das Beschwerdeverfahren verfassten Rech-
nungen handelt, bedarf es entgegen der Ansicht der Be-
schwerdeführerin auch nicht des Nachweises des Eingan-
ges des Honorars. Der Sachverständige durfte sohin zu
Recht € 150,– pro Stunde zur Erstattung des Gutachtens in
Rechnung stellen. In diesem Zusammenhang wird darauf
verwiesen, dass selbst nach § 34 Abs 3 Z 3 GebAG für Tä-
tigkeiten, die besonders hohe fachliche Kenntnisse erfor-
dern, welche durch ein Universitätsstudium oder eine
gleichwertige Vorbildung vermittelt werden, eine Gebühr für
Mühewaltung von € 80,– bis € 150,– für jede, wenn auch
nur begonnene Stunde zu bestimmen ist. Auch daraus
 erhellt die Angemessenheit der verzeichneten Gebühr für
Mühewaltung. 

Nach Vorlage einer weiteren vom Sachverständigen im Be-
schwerdeverfahren vorgelegten Honorarnote ergibt sich,
dass von diesem auch im außergerichtlichen Erwerbsleben
zusätzlich Gebühren für die Beiziehung von Hilfskräften
verzeichnet werden. Der geltend gemachte Stundensatz ist
unter Berücksichtigung obenstehender Erwägungen eben-
falls als angemessen anzusehen und daher zu Recht vom
Erstgericht zugesprochen worden. 

Da somit die vom Sachverständigen beanspruchten Ge-
bühren den erbrachten Leistungen entsprechen, war der
Beschwerde der Erfolg zu versagen.
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